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I.
An die
Kirchengemeinden,
Kirchenbezirke,
Rechnungsämter,
Kirchengemeindeämter und
Sozialstationen/Diakoniestationen
im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden
Evangelische Tagungs- und Begegnungsstätte
Beuggen e.V., Schloß Beuggen, 7918 Rheinfelden

Evangelische Begegnungsstätte Hohenwart e.V.,
Schönbornstr. 25, 75181 Pforzheim-Hohenwart

Diakonisches Werk der Evangelischen Landeskirche
in Baden, Vorholzstr. 3, 76137 Karlsruhe

Rechnungsprüfungsamt im Hause

Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle im Hause

Gesamtausschuß im Hause

Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission im Hause
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Herr Zeier

27. Oktober 1995 


Zusatzversorgung von kurzzeitig teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
hier: Nachversicherung für Zeiträume vor dem 01.04.1991

Sehr geehrte Damen und Herren,
unter Hinweis auf das anliegende Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern vom 26.06.1995 informieren wir Sie aufgrund der nunmehr gesicherten Rechtsprechung des Bundes​arbeitsgerichts (BAG) im folgenden über die Rechtslage zur Frage des Gleichstellungsanspruchs kurzzeitig teilzeitbeschäftigter Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der zusätzlichen Alters- und Hinter​bliebenenversorgung für Beschäftigungszeiten vor dem 1. April 1991.

Den Verwaltungsämtern wird empfohlen, mit den angeschlossenen kirchlichen Rechtsträgern, die nach den zu treffenden Feststellungen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter beschäftigen bzw. beschäftigt haben, die aus den Urteilen des BAG einen „Gleichstellungs-/Nachversicherungsanspruch“ in der Zusatzversorgung für Beschäftigungszeiten vor dem 01.04.1991 herleiten können, Verbindung aufzunehmen und diesen anheimzustellen, die in Frage kommenden Beschäftigten – auch so​weit diese bereits ausgeschieden sind – über die Möglichkeit der Geltendmachung ihres dahinge​hen​den Anspruches zu informieren. Ein für die Unterrichtung dieses Personenkreises geeignetes Musterschreiben ist als Anlage beigefügt.

Wegen der negativen Auswirkungen, die eine Teilzeitbeschäftigung auf die Rentenleistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung haben kann, hat eine Nachentrichtung von Umlagen nicht von Amts wegen sondern nur auf Antrag des Anspruchsberechtigten zu erfol​gen.
Sobald in der Frage der „Nachversicherung“ eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, wird die VBL die bei ihr beteiligten Rechtsträger über die Nachversicherungsbedingungen informieren. Es ist davon auszugehen, daß die KZVK und die ZVK dann entsprechend verfahren. Zu gegebe​ner Zeit geben wir ergänzende Hinweise.

Von Bedeutung wird sein, ob die Zusatzversorgungskassen in diesen Fällen wegen des besonde​ren Sachverhaltes auf die Erhebung der satzungsgemäß zustehenden Verzugszinsen verzichten (VBL jährlich 6% und KZVK jährlich mit 3% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank).
Auch die Frage der steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung der nach​zuentrichtenden Umlage bedarf noch der abschließenden Klärung.

Ein Aufschub der „Nachversicherung“ für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, bei denen der Versiche​rungsfall noch nicht eingetreten ist oder bei denen der Eintritt des Versicherungsfalles auch nicht unmittelbar bevorsteht, entsprechend Ziffer 3 Buchstabe b des RdSchr. des BMI wird aus Kos​tengründen nur dann in Erwägung zu ziehen sein, wenn von den Kassen für die nachzuentrich​tende Umlage keine Verzugszinsen erhoben werden.

Die KZVK wurde mit Wirkung vom 01.01.1968 errichtet. Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die bei kir​chlichen Rechtsträgern, die Mitglied der KZVK sind, beschäftigt waren bzw. beschäftigt sind, kön​nen deshalb nur Ansprüche auf Leistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver​sorgung für Zeiträume ab dem 01.01.1968 erlangen. Eine Nachentrichtung von Umlagen kann daher insoweit bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nur für Zeiten ab 01.01.1968 in Be​tracht kommen. Vereinzelt sind die kirchlichen Rechtsträger der KZVK erst ab einem späteren Zeitpunkt beigetreten. Alsdann kann eine „Nachversicherung“ nur für Beschäfti​gungszeiten ab dem Wirksamwerden des Beitritts durchgeführt werden.
Soweit kirchliche Einrichtungen Beteiligte der VBL oder ZVK sind, wurde die Beteiligungsverein​barung in aller Regel vor dem 01.01.1968 abgeschlossen und besteht dann ein Anspruch auf Nachentrichtung von Umlagen – bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen – auch für Zeiten vor dem 01.01.1968 – jedoch nicht für Zeiträume vor dem Wirksamwerden der Beteiligungsverein​barung -, wobei jedoch einem Antrag auf „Nachversicherung“, insoweit die Einrede der Verjäh​rung entgegengehalten werden könnte, als dieser sich auch auf Zeiträume erstreckt, für die An​sprüche gemäß der zur Anwendung kommenden 30-jährigen Verjährungsfrist nach § 195 BGB bereits verjährt sind.

Erst aufgrund des mit Wirkung vom 01.05.1973 in Kraft getretenen Kirchlichen Gesetzes über die Dienst- und Vergütungsverhältnisse der Angestellten im Bereich der Evangelischen Landeskirche in Baden vom 03.05.1973 (GVBl. S. 47) waren die Kirchenbezirke, Kirchengemeinden und sonsti​gen der Aufsicht des Evangelischen Oberkirchenrates unterliegenden Rechtsträger durch Rechts​vorschriften verpflichtet, den BAT anzuwenden und die nach dem Versorgungstarifvertrag zusatz​versicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in der Pflichtversicherung bei einer Zusatz​versorgungskasse anmelden. Für Zeiträume vor dem 01.05.1973 bestand diese Verpflichtung nur aufgrund entsprechender arbeitsvertraglicher Vereinbarung. Eine solche einzelvertragliche Ver​einbarung kam dadurch zustande, daß entweder im Arbeitsvertrag bestimmt war, daß sich das Arbeitsverhältnis nach dem BAT oder MTL II richtet oder daß der Arbeitsvertrag – ohne sich auf den BAT oder den MTL II zu beziehen – eine Festlegung enthielt, wonach zum Zwecke der Si​cherstellung einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung Versicherung bei einer Zusatzversorgungskasse erfolgt. Daraus leitet sich ab, daß anspruchsberechtigte Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter für Beschäftigungszeiten ab 01.05.1973 selbst dann aus den Urteilen des BAG einen Gleichstellungsanspruch herleiten können, wenn der kirchliche Anstellungsträger zu die​sem Zeitpunkt noch nicht Mitglied/Beteiligter einer Zusatzversorgungskasse war.
Es wird gebeten, die eingehenden Anträge auf „Gleichstellung/Nachversicherung“ in der zusätzli​chen Alters- und Hinterbliebenenversorgung uns zur „Vorprüfung“ und zur Beratung im Einzelfall zu übersenden.

Falls Vergütungsunterlagen/Lohnunterlagen, anhand denen das zusatzversicherungspflichtige Entgelt ermittelt werden kann, nicht mehr vorhanden sind, lässt sich dieses in aller Regel aus dem Versicherungsverlauf in der Rentenversicherung feststellen, nachdem bei nebenberuflichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern davon auszugehen ist, daß bis zum 31.3.1991 das sozialversiche​rungspflichtige Entgelt gleichzeitig auch das zusatzversorgungspflichtige Entgelt dargestellt hätte. Soweit eine Mehrfachbeschäftigung ausgeübt wurde, sind nach unseren Erfahrungen die Ent​gelte im Versicherungsverlauf getrennt aufgeführt; es bedarf dann lediglich noch der Feststel​lung welcher Betrag aus dem Arbeitsverhältnis bei dem kirchlichen Rechtsträger zugeflossen ist. Dies kann dann durch eine Anfrage bei Rentenversicherungsträger geklärt werden. In Fällen, in denen neben der Nebenbeschäftigung zum kirchlichen Rechtsträger noch eine hauptberufliche Erwerbs​tätigkeit im Umfang von mindestens ¾ der regelmäßigen Arbeitszeit eines entsprechend Vollbe​schäftigten ausgeübt wurde und damit es sich um eine Nebenbeschäftigung i.S. der Proto​kollno​tiz zu § 3 Buchstabe n des BAT/§ 3 Abs. 1 Buchstabe m MTL II in der ab 01.04.1991 gelten​den Fassung handelte – auch soweit eine solche Beschäftigung vor diesem Zeitpunkt bestand – läßt sich aus den Entscheidungen des BAG ohnehin kein Anspruch auf „Gleichstellung bzw. Durch​führung der Nachversicherung“ in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung herlei​ten.
Die durch eine Nachentrichtung der Umlage entstehenden Kosten (einschließlich der ggf. von der Zusatzversorgungskasse für die verspätete Entrichtung der Umlage geforderten Verzugszinsen) bzw. die Aufwendungen für Ausgleichsleistungen (wenn von einer Umlagennachentrichtung ab​gesehen und der der/dem Anspruchsberechtigten durch die Nichtdurchführung der Zusatzversi​cherung entgehende Betrag an Rentenleistungen von früheren Arbeitgebern direkt – evtl. in Form einer einmaligen Abfindung – ersetzt wird) sind vom jeweiligen Rechtsträger aus Eigenmitteln zu finanzieren. Zentrale Mittel können hierfür nicht zur Verfügung gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag




(Thielmann)
Anlage
Rd.Schr.d. BMI vom 26.06.1995 mit Anlagen
2 Musterschreiben


II.
Nach Abgang an das Finanzreferat – den Herren 7 Ha und 7 Rü – im Hause unter Bezugnahme auf Ihren Aktenvermerk vom 13.06.1995 zur Kenntnis.

Inzwischen wurde auch von der württembergischen Landeskirche ein Rundschreiben hierzu erlas​sen (anliegend), mit dem die kirchlichen Rechtsträger entsprechend dem zunächst von uns vorgelegten Entwurf vom 07.06.1995 gebeten wurden, die anspruchsberechtigten Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter zu ermitteln und unter Darlegung des Sachverhaltes auf die Möglichkeit der Gel​tendmachung ihres Anspruches auf Gleichstellung bzw. Nachversicherung hinzuweisen.

Die beiliegenden und sich auf den Vorgang Schaffner beziehenden Unterlagen geben Aufschluß darüber, mit welchem Kostenaufwand im Einzelfall in etwa zu rechnen ist.

Für Frau Schaffner, die vom 01.01.1979 bis 31.12.1983 bei der Kirchengemeinde Schwetzingen mit 65 Monatsstunden (entspricht rd. 15 Wochenstunden) und in der Zeit vom 01.01.1984 bis 31.01.1993 mit 18 Wochenstunden als Pfarramtssekretärin beschäftigt war (ab 01.01.1988 bis 31.01.1993 bestand Zusatzversicherungspflicht), wären Umlagen für die Zeit vom 01.01.1974 bis 31.12.1987 nachzuentrichten in Höhe von 4.285,00 DM.

An Verzugszinsen könnte die Kasse 2.676,00 DM fordern, so daß sich ein Kostenaufwand von 6.960,00 DM für die Nachversicherung ergibt.

Hinzu käme dann noch der Steueraufwand für die nachzuentrichtende Umlage, der zumindest teilweise zu Lasten des Arbeitgebers geht, und zwar in Höhe der Pauschalsteuer von 15% aus 3.000,00 DM = 450,00 DM; der darüber hinausgehende Umlagenbetrag wird aller Voraussicht nach individuell versteuert werden müssen, wobei noch nicht entschieden ist, ob die Mitarbeite​rin/der Mitarbeiter insoweit steuerlich herangezogen werden kann oder auch dieser Betrag vom Arbeitgeber zu übernehmen ist.

Der 2. Entwurf wurde entsprechend dem Beratungsergebnis in der Kollegiumssitzung am 24.10.1995 abgeändert.


III.
Fertige Kopie von dem gesamten Vorgang für die Unterlagen von 6 Ze.


IV.
Fertige bitte vom Rundschreiben des Bundesministeriums des Innern einschließlich den Anlagen eine Kopie als Grundlage für Vervielfältigungszwecke.


V.
Musterschreiben nach gesondertem Diktat fertigen.


VI.
Nach Zustimmung durch das Referat 7 Vorlage an 6 Ze zur weiteren Veranlassung (Druckauf​trag)

Im Auftrag




(Thielmann)


VII.
Mehrfertigung mit Anlagen jeweils zuleiten an 6 Th, 6 Ro, 6 Wg, 2 Ja, 2 Bc, 7 Li, 7 Sw

VIII.
z.d.A.

Im Auftrag




(Thielmann)
Muster

Evangelische ….
…, den …

Frau/Herr

…

Ihr (früheres) Arbeitsverhältnis zur/zum …
h i e r : Zusatzversorgung von teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern

Sehr geehrte Frau
Sehr geehrter Herr
nach der bis zum 31.03.1991 geltenden Regelung konnten die privatrechtlich auf Grundlage ei​nes Arbeitsvertrages bei einem kirchlichen Rechtsträger teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin​nen/Mitarbeiter trotz Ausübung einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nur dann in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung versichert werden, wenn die arbeits​ver​traglich vereinbarte Arbeitszeit vor dem 01.01.1988 mindestens die Hälfte der tarif​lichen Arbeits​zeit und in der Zeit vom 01.01.1988 bis 31.03.1991 mindestens 18 Wochen​stunden betragen hat.

Ab 01.04.1991 unterliegen grundsätzlich auch die teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mit​arbei​ter, die in dieser Beschäftigung sozialversicherungspflichtig (Kranken- und Rentenver​sicherungs​pflicht) sind, der Versicherungspflicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterblie​benenversorgung, es sei denn, daß neben der Teilzeitbeschäftigung zu dem kirchlichen Rechtsträger noch eine haupt​berufliche Erwerbstätigkeit im Umfang von mindestens 3/4 eines entsprechend Vollbe​schäftigten i.S. der Protokollnotiz zu § 3 Buchst. n BAT bzw. § 3 Abs. 1 Buchst. m MTL II ausge​übt wird.

Nach Urteilen des Bundesarbeitsgerichts vom 28.07.1992 und 07.03.1995 stellt der Aus​schluß von sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus der Versiche​rungspflicht in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung allein wegen Aus​übung einer Teilzeitbe​schäftigung ein Verstoß gegen den auch im Arbeitsrecht geltenden und im Art. 3 (1) Grundgesetz (GG) fundierten Gleichbehandlungsgrundsatz mit der Rechts​folge dar, daß gegenüber dem frü​heren Arbeitgeber ein Anspruch auf Verschaffung einer Zusatzversorgung in Höhe des Betrages erlangt wird, der an Rentenleistungen aus der Zu​satzversicherung zustünde, wenn die Versiche​rung durchgeführt worden wäre. Der (frühere) Arbeitgeber erfüllt die Verschaffungspflicht da​durch, daß er die (ehemaligen) Mitarbeite​rinnen/Mitarbeiter, die aus den Entscheidungen des BAG Ansprüche herleiten können, in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der für ihn zuständigen Zusatzver​sorgungskasse „nachversichert“.

Die öffentlichen Arbeitgeber (Bund/Länder) führen z.Z. Gespräche mit den Zusatzversor​gungs​kassen zur Klärung von Einzelheiten des Nachversicherungsverfahrens. Die „Nach​versicherung“ kann erst durchgeführt werden, wenn diese Verhandlungen abgeschlossen sind und die Zusatz​versorgungskassen ihre grundsätzliche Zustimmung hierzu erteilt haben.

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, die bis zum 31.03.1991 bei dem kirchlichen Rechtsträger eine Ne​benbeschäftigung i.S. der Protokollnotiz zu § 3 Buchstabe n BAT bzw. § 3 Abs. 1 Buch​stabe m MTL II in der ab 01.04.1991 geltenden Fassung ausgeübt haben, können aus den o.a. Entschei​dungen des BAG keinen Anspruch auf eine Zusatzversorgung und damit auf Durchführung der „Nach​versicherung“ herleiten. Eine Nebenbeschäftigung in diesem Sinne lag vor, wenn gleich​zeitig eine hauptberufliche Erwerbsfähigkeit (unselbständige Tätig​keit/selbständige Erwerbstä​tigkeit) im Umfang von drei Vierteln einer/eines entsprechend Vollbeschäftigten ausgeübt wurde.

Der Nachversicherungsanspruch kann sich auch nicht auf Zeiten der Ausübung einer sozialversi​cherungsfreien Beschäftigung (sog. geringfügige Beschäftigung) beziehen.

Sie standen nach unseren Feststellungen in der Zeit vom
bis
bei
in einem Beschäftigungsverhältnis als teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin/Mitarbeiter mit einem Be​schäftigungsumfang von …. Wochenstunden.
Während dieses Beschäftigungszeitraumes bestand durchgehend/in der Zeit
vom
bis
Sozialversicherungspflicht. Anmeldungen zur Zusatzversicherung konnte nicht erfolgen, weil die s.Z. maßgebende Mindestwochenarbeitszeit nicht erreicht wurde.

Die sich aus den Entscheidungen des BAG ableitenden Ansprüche auf Verschaffung einer Zu​satzversorgung für teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter können nicht von Amts wegen erfüllt werden, sondern müssen schriftlich geltend gemacht werden. Wir stellen ihnen anheim, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Ein entsprechendes Formschreiben ist als Anlage bei​gefügt. Ggf. wird gebeten, dieses entsprechend zu ergänzen und unter Anschluß von Kopien der noch in ihrem Besitz befindlichen Unterlagen (Arbeitsvertrag, Gehaltsabrech​nungsbogen) zurück​zusenden.

Es wird darauf hingewiesen, daß die Anrechnung von vor dem 01. April 1991 nicht versiche​rungs​pflichtigen Zeiten sich in entsprechend gelagerten Fällen nachteilig auf die Höhe der Renten​leistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung auswirken kann, und zwar namentlich dann, wenn bereits aufgrund anderer Versicherungszeiten, die mit einem höheren Beschäftigungsumfang verbracht wurden, ein Anspruch auf Rente aus der Zusatzversicherung erworben worden ist. Alsdann kann sich der Beschäftigungsquotient, der eine wesentliche Grund​lage für die Berechnung der Rentenleistungen für Teilzeitbeschäftigte aus der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung darstellt, ermäßigen. Der Nach​teil, der durch eine Reduzierung des Beschäftigungsquotienten eintritt, kann jedoch durch die längere Versicherungszeit, die eine „Nachversicherung“ bewirkt, aufgewogen werden; auch die Versicherungszeit ist ein wesentlicher Faktor für die Bemessung der Rentenleistungen aus der zusätzlichen Alters- und Hinterblie​benenversicherung.

Die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Baden (KZVK) wurde mit Wirkung vom 01.01.1968 errich​tet. Ansprüche auf „Nachversicherung“ in der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen​versorgung gegenüber kirchlichen Rechtsträgern, die Mitglied der KZVK sind, können daher erst für Zeiträume ab dem 01.01.1968 entstanden sein bzw. in Fällen, in denen die Mitglied​schaft bei der KZVK erst später erlangt wurde, ab dem Beitrittsdatum, spätestens jedoch ab 01.05.1973.

Soweit der kirchliche Anstellungsträger Beteiligter der Versorgungsanstalt der Bundes und der Länder (VBL) oder der Kommunalen Zusatzversorgungskasse (ZVK) ist, kann eine Nachver​sicherung nicht für Zeiträume in Betracht kommen, die vor dem Abschluß der Betei​ligungs​vereinbarung mit dieser Kasse liegen.

Eine Übersicht über die Höhe der Sozialversicherungspflichtgrenze für die Jahre 1967 bis 1991 liegt bei.

Sobald Ihr Gleichstellungsantrag eingegangen ist, erhalten Sie eine Eingangsbestätigung. Gleich​zeitig wird dann der Evangelische Oberkirchenrat als aufsichtsführende Stelle gebeten, den Sachverhalt zu prüfen und zur rechtlichen Begründetheit des erhobenen Anspruchs Stellung zu nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: 1 Formschreiben

1 Übersicht


…, den …

Zusatzversorgung von teilbeschäftigten Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
h i e r : Geltendmachung des Anspruchs auf Gleichstellung in der Zusatzversorgung

Ihr Schreiben vom …

Sehr geehrte Damen und Herrn,

unter Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom                             und die Urteile des Bundesarbeits-
gerichtes vom 28.07.1992 und 07.03.1995 beantrage ich hiermit, mich bezüglich der Zusatzver-
sorgung für die Zeit meiner nachgenannten Beschäftigung als nebenberufliche Mitarbeiterin/ neben​beruflicher Mitarbeiter einer/einem bei der in Betracht kommenden Zusatzversorgungs-
kasse Versicherten gleichzustellen. 
Ich war in der Zeit vom                                                              bis
als
bei
beschäftigt. Mein Beschäftigungsumfang betrug                     Wochenstunden/1)
                                                                                                 Monatsstunden

Als Nachweis füge ich in Kopie bei:

Ich versichere hiermit, daß ich während des o. a. Zeitraumes neben der Beschäftigung bei dem kirchlichen Rechtsträger keine weitere Erwerbstätigkeit (unselbständige Tätigkeit/selbständige Erwerbstätigkeit) ausgeübt habe/wie folgt erwerbstätig war1) :

In der Zeit vom                                   bis
als                                                      bei
mit einem Beschäftigungsumfang von durchschnittlich            Wochenstunden.
Mit freundlichen Grüßen

Anlagen

1) Nicht Zutreffendes streichen





Dienstliche Briefe bitten wir nicht mit persönlichen Anschriften zu versehen, sondern an den Evangelischen Oberkirchenrat zu richten.

Bankverbindung: Evangelische Landeskirchenkasse Karlsruhe, Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Karlsruhe (BLZ 66060800) 0500003
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